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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.04.2004

Norm

MRG §12a Abs2

MRG §12a Abs3

Rechtssatz

Das dem Vermieter durch § 12a Abs 2 und 3 MRG eingeräumte Anhebungsrecht setzt grundsätzlich einen

Machtwechsel in der Mieter-Gesellschaft voraus. Dieses vom Gesetzgeber o4enbar am Recht der Kapitalgesellschaft

entwickelte Konzept, das konsequenter Weise dem Kippen der Mehrheitsverhältnisse in der Gesellschaft

entscheidende Bedeutung beimisst, lässt sich allerdings auf Personenhandelsgesellschaften nur mit Einschränkungen

und Modi;kationen übertragen. Insbesondere in Kommanditgesellschaften kann sich eine entscheidende Änderung

der rechtlichen und wirtschaftlichen Ein=ussmöglichkeiten aus vielerlei Umständen ergeben, die nicht in eine einfache

Formel für die "Berechnung" des Machtwechsels zu bringen sind.
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